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Beschlussvorschlag: Der Stadtrat der Stadt Staßfurt beschließt die Neufassung der 
Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbibliothek der Stadt Staßfurt. 
 
 
Ausschuss/Gremium Versionsnr Sitzung J N E 

Kultur, Bildung und Sport 1. Version  12.09.2012    

Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben 1. Version  13.09.2012    

Stadtrat 1. Version  27.09.2012    

 
 
Aufgrund des § 31 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt haben folgende 
Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung teilgenommen: 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 



Stadt Staßfurt 
 
Vorlage-Nr.: 0660/2012 (1. Version)           vom: 22.08.2012 
 
 
Kurzfassung: 
Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbibliothek der Stadt Staßfurt 
 
 
Beschlusstext: (siehe 1. Seite) 
 
Sachverhalt:  
 
 Ziel der Vorlage 
 
Die Stadt- und Regionalbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Staßfurt, für deren 
Benutzung die Stadt auf der Grundlage einer Gebührensatzung Benutzungsgebühren 
erhebt. Die derzeit gültige Satzung vom 03.04.2003 entspricht in mehreren Punkten nicht 
mehr den aktuellen Gegebenheiten. Dies betrifft vor allem die angebotenen Leistungen und 
Medien. 
 
 Lösung 
 
Mit der Neufassung der Gebührensatzung ist es möglich, für alle angebotenen Leistungen 
und Medien anhand des Gebührenkatalogs eine Benutzungsgebühr zu erheben.  
 
 Alternativen 
 
keine 
 
 finanzielle Auswirkungen 
 
Mit der Überarbeitung des Gebührenkatalogs ist eine Veränderung der Gebühren nicht 
verbunden. 
  
 
 
 
 
Hans-Georg Köpper 
Allgemeiner Vertreter  
des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:   
1. Gebührensatzung für die Stadt- und Regionalbibliothek 
2. Synopse Satzung vom 03.04.2003 und Neufassung 
 
 
 
 
 


